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SV 08 Kuppenheim e.V. - Postfach 1306 - 76451 Kuppenheim 
 

 
An alle Gäste, Mitglieder, Trainer, Betreuer des 
SV 08 Kuppenheim e.V. 
 
 

1. Vorsitzender: Mario Weiler 
2. Vorsitzender: Klaus Strickfaden 
Hauptkassier: Thomas Raub 
Sportliche Leitung: Ralf Balzer 
Jugendleiter: Jochen Mörmann 
Homepage: sv08-kuppenheim.de 
Mail-Adresse: info@sv08-kuppenheim.de 
Postanschrift: SV 08 Kuppenheim e.V. 
                          Adlerstr. 9 - 76456 Kuppenheim 
Partner: 

 
Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Telefon Datum 

  JM / Rba  25.11.2021 
 
Hygiene – Konzept (nach § 5 CoronaVO) für den Trainings- und Spielbetrieb nach der 
Verordnung des Kultusministeriums und des Sozialministeriums vom 24.11.2021. 
 
Liebe Gäste, Vereinsmitglieder, Trainer, Betreuer, Mitglieder des Funktionsteams, Spieler, 
liebe Gastmannschaft, Betreuer und Besucher, 
 
ab 24.November 2021 tritt ein dreistufiges Warnsystem in Kraft. Dies bedeutet, dass es strengere Regelungen bei 
abzeichnender Überlastung der Krankenhäuser geben wird.  
 
» Basisstufe: Hospitalisierunginzidenz unter 1,5 und nicht mehr als 249 Intensivbetten mit COVID-19-
Patient*innen belegt. 
» Warnstufe: Ab Hospitalisierunginzidenz von 1,5 oder ab 250 mit COVID-19-Patient*innen belegten 
Intensivbetten (AIB). 
» Alarmstufe: Ab Hospitalisierunginzidenz von 3,0 oder ab 390 mit COVID-19-Patient*innen belegten 
Intensivbetten. 
» Alarmstufe II: Ab Hospitalisierunginzidenz von 6,0 oder ab 450 mit COVID-19-Patient*innen belegten 
Intensivbetten. 
 
Während es in der Basisstufe bei den bisherigen Regelungen bleibt, sehen die Warn- und Alarmstufe auch 
für den Sport im Freien deutlich strengere Regelungen für nicht-immunisierte Personen vor. 

• Basisstufe: keine Einschränkungen für den Sport im Freien sowie Besucher*innen, 3G-Regelung 
mit Schnelltest für geschlossene Räume (z.B. Kabine). 

• Warnstufe: 3G-Regelung mit Schnelltest für Sport im Freien sowie Besucher*innen, 3G-
Regelung mit PCR-Test für geschlossene Räume. 

• Alarmstufe: Teilnahme mit 3G-Nachweis (PCR-Test) und Zutritt nur mit 2G-Nachweis (genesen 
oder geimpft). 

• Alarmstufe II (diese gilt im Moment: Teilnahme mit 3G-Nachweis (PCR-Test) und Zutritt nur 
mit 2G-Plus-Nachweis (genesen oder geimpft + getestet). 

Stand: 24. November 2021 – weitere Informationen, Inzidenzen und FAQ auf Baden-Württemberg.de 



Bankverbindungen: Sparkasse Baden-Baden Gaggenau - BLZ: 662 500 30; Kto.-Nr. 240007104 / IBAN: DE25 6625 0030 0240 0071 04 
Volksbank Baden-Baden/Rastatt e.G. - BLZ: 662 900 00; Kto.-Nr. 10042003 / IBAN: DE80 6629 0000 0010 0420 03 

Steuer-Nummer: 39074/05190 – Registergericht: Amtsgericht Mannheim – Nummer des Vereins: VR 520165 

 
 
• Maskenpflicht: Besteht immer in Innenräumen und zudem im Freien, wenn kein Mindestabstand  
   eingehalten werden kann. (nach § 2 CoronaVO) 
 
• Zuschauer: Die zulässige Zuschauerzahl beträgt 5.000 Personen.  
 
• Es müssen weiterhin die Kontaktdaten aller sich auf dem Sportgelände befindlichen Personen 

dokumentiert werden, auch im Training. (nach § 6 CoronaVO) – Lucca-App oder Kontaktformular am 
Eingang. 

 
 

Grundlage dieses Konzeptes ist die Verordnungen des Landes (s.o.) - diese findet man unter folgenden Links: 
 
Allgemein Verordnung: Aktuelle Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg: 
Baden-Württemberg.de (baden-wuerttemberg.de) 
 
Die wesentlichen Inhalte ergeben sich aus folgenden Punkten der Verordnung (CoronaVO}: 
• ein Hygienekonzept erstellen (nach § 6 CoronaVO} 
• Hygieneanforderungen (nach §4 CoronaVO) einhalten 
• Datenverarbeitung (nach §7 CoronaVO} durchführen 
• Zutritts- und Teilnahmeverbot (nach §8 CoronaVO} durchsetzen 
• Ggf. Test-, Impf- oder Genesungsnachweise verlangen 

 
 

1. GESUNDHEITSZUSTAND 
 
• Liegt eines der folgenden Symptome vor, muss die Person dringend zu Hause bleiben bzw. einen Arzt 

kontaktieren: Husten, Fieber (ab 38 Grad Celsius), Atemnot, sämtliche Erkältungssymptome und Geruchs- 
und Geschmacksverlust. 

• Gleiches gilt, wenn Symptome bei anderen Personen im eigenen Haushalt vorliegen. 
• Bei positivem Test auf das Coronavirus im eigenen Haushalt muss die betreffende Person mindestens 14 

Tage aus dem Trainings- und Spielbetrieb genommen werden. Aktuelle Empfehlungen gehen sogar in 
Richtung vier Wochen. 

• Bei allen am Training/Spiel Beteiligten muss vorab der aktuelle Gesundheitszustand erfragt werden. 
 
• Die Zutritts- und Teilnahmeverbote in den verschiedenen Bereichen gelten für Personen, die einer  
   Absonderunspflicht gem. „Verordnung des Sozialministeriums zur Absonderung von mit dem Virus SARS- 
   CoV-2 infizierten oder krankheitsverdächtigen Personen und deren haushaltsangehörigen Personen  
   (Corona-Verordnung Absonderung – CoronaVO §§ 1 ff.“ unterliegen (und nicht wie bisher für alle  
   Personen, die in den vergangenen 14 Tagen in Kontakt mit einer mit dem Coronavirus infizierten Person  
   standen). Weiterhin gelten die Zutritts- und Teilnahmeverbote für Personen, die typische Symptome einer  
   Corona-Infektion aufweisen, die die Maskenpflicht nicht erfüllen, oder die trotz entsprechendem  
   Erfordernis weder einen negativen Testnachweis, eine Impfdokumentation noch einen   
   Genesenennachweis vorlegen. 
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2. Allgemeine Hygiene- und Distanzregeln (nach § 2 CoronaVO) 
 
• Händewaschen (mindestens 30 Sekunden und mit Seife) oder Nutzung von Desinfektionsmittel vor und 
   direkt nach der Trainingseinheit. Empfehlung: Schuhputz-Becken nutzen 
• Keine körperlichen Begrüßungsrituale (zum Beispiel Händedruck) durchführen. 
• Mitbringen eigener Getränkeflasche, die zu Hause gefüllt wurde. 
• Vermeiden von Spucken und von Naseputzen auf dem Feld. 
• Kein Abklatschen, In-den-Arm-Nehmen und gemeinsames Jubeln. 
• Abstand von mindestens 1,5 Metern bei Ansprachen im Freien. Bei nicht vermeidbaren Ansprachen in  
   geschlossenen Räumen zusätzliches Tragen von Mund-Nase-Schutz. 
• Verwendete Trainingsleibchen sind nach jeder Trainingseinheit zu waschen. 
 

3. Minimieren der Risiken in allen Bereichen 
 
• Es ist rechtzeitig zu klären, ob Teilnehmende am Training einer Risikogruppe (besonders Ältere und 
   Menschen   mit Vorerkrankung) angehören. 
• Auch für Angehörige von Risikogruppen ist die Teilnahme am Training von großer Bedeutung, weil eine gute  
   Fitness vor Komplikationen der Covid-19-Erkrankung schützen kann. Nicht zuletzt für sie ist es wichtig, das  
   Infektionsrisiko bestmöglich zu minimieren. 
• Fühlen sich Trainer oder Spieler aus gesundheitlichen Gründen unsicher in Bezug auf das Training oder eine  
   spezielle Übung, sollten sie auf eine Durchführung verzichten 
 

4. ORGANISATORISCHE VORAUSSETZUNGEN 
 
• Ansprechpersonen (Hygienebeauftragte) des SV 08, die als Koordinator für sämtliche Anliegen und Anfragen 

zur Wiederaufnahme des Trainings- und Spielbetriebs zuständig sind.  
 
 Herr Jochen Mörmann,  mobil: 0157 8624 0688 Mail: jochen.moermann@sv08-juniorenfussball.de  
 Herr Ralf Balzer  mobil: 0152 2345 0835  Mail: ralf.balzer@sv08-kuppenheim.de  
 
• Unterweisung aller Trainer/innen und verantwortlichen Vereinsmitarbeiter/innen in die Vorgaben zum 
Trainings- und Spielbetrieb. Formulare, Plakate und dieses Konzept wurden ausgedruckt und sind an gut 
sichtbaren Stellen angebracht (Eingänge, Schaukasten etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jochen.moermann@sv08-juniorenfussball.de
mailto:ralf.balzer@sv08-kuppenheim.de
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5. ORGANISATORISCHE UMSETZUNG 
 

Zonierung des Sportgeländes 
 

Das Sportgelände wird in Zonen unterteilt, um den Zutritt der Personengruppen zu regeln 
 

• Zone 1: Spielfeld/Innenraum 
o Personengruppen: Spieler, Trainer, Staff, Schiedsrichter, Sanitäts-/Ordnungsdienst, 

Hygienebeauftragte 
 

• Zone 2: Umkleidebereich 
o Spieler, Trainer, Staff, Schiedsrichter, Sanitäts-/Ordnungsdienst, Hygienebeauftragter. Den 

gesamten Bereich der Umkleidekabinen dürfen nur Personen, die die 3G Regel erfüllen, benutzen 
und es ist Maskenpflicht. 
 

• Zone 3: Zuschauerbereich 
o Frei zugänglicher Bereiche im Außenbereich 

 
Wörtel-Stadion: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trainingsgelände: 
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Kommunikation 
 

• Alle Trainer und verantwortlichen Vereinsmitarbeiter werden / sind in die Vorgaben zum Trainingsbetrieb und 
die Maßnahmen des Vereins eingewiesen. 

• Vor Aufnahme des Trainingsbetriebs müssen alle teilnehmenden Personen aktiv über die Hygieneregeln 
informiert werden.  

• Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, wird im Rahmen des Hausrechts der Zutritt zu 
verwehrt bzw. der Sportstätte zu verwiesen. 

• Die Sportstätte ist ausreichend mit Wasch- und Desinfektionsmöglichkeiten ausgestattet. 
 
 

6. Maßnahmen für den Trainingsbetrieb 
 
Zusätzlich zu Allgemeine Vorgaben gilt: 
• Trainer:innen und Vereinsmitarbeiter:innen informieren die Trainingsgruppen über die geltenden  
• allgemeinen Sicherheits- und Hygienevorschriften. 
• Den Anweisungen der Verantwortlichen (Trainer:innen und Vereinsmitarbeiter:innen) zur Nutzung des  
• Sportgeländes ist Folge zu leisten. 
• Sofern die Kontaktdaten in der Vereinsverwaltung vorliegen, genügt zur Datenerfassung eine Liste der  
• Anwesenden, die vier Wochen aufbewahrt werden muss  

 
An- und Abreise 
• Die Ankunft am Sportgelände ist so zu planen, dass keine längeren Aufenthaltszeiten entstehen.  
• Bestenfalls umgezogen auf dem Sportgelände erscheinen 

 
Auf dem Spielfeld 
• Bei Unterbrechungen, Anstehen etc. auf den Mindestabstand achten 

 
Dokumentation 
• Gewissenhafte Dokumentation der Trainingsbeteiligung je Trainingseinheit durch den verantwortlichen Trainer 

ist gewährleistet und wird mittels der Luca-App durchgeführt. Hierzu muss sich jeder am Training 
Teilnehmende/r (Spieler, Trainer, Betreuer) mittels der Luca-App am Eingang über den dort angebrachten QR-
Code registrieren. Sollte ein am Trainingsbetrieb Teilnehmende/r sich nicht mittels der Luca-App registrieren 
lassen können, so muss er/sie zwingend das Kontaktformular ausgefüllt und rechtsverbindlich unterschrieben, 
bei Minderjährigen vom gesetzlichen Vertreter vor Trainingsbeginn dem Trainer abgeben. Dieses Formular wird 
mindestens vier Wochen aufbewahrt. (Formulare im Anhang). Eine Registrierung mittel Luca-App oder 
Kontaktformular ist obligatorisch. Sollte eine Registrierung verweigert werden, so darf der Spieler am Training 
nicht teilnehmen! 

 
QR Code Trainingsgelände beim Cuppamare                  QR Code Wörtelstadion 
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• Covid19-Schnelltest. Jeder am Training Teilnehmende/t (Spieler, Trainer, Betreuer), der das 14. Lebensjahr 
vollendet hat, muss zwingend vor Trainingsantritt einen aktuellen, nicht mehr als 24 Std. alten Schnelltest 
vorlegen. Am Training dürfen nur nachweislich Negativ-Getestete teilnehmen. Diese Tests sind vom am Training 
Teilnehmende/r (Spieler, Trainer, Betreuer) 4 Wochen aufzubewahren und auf Verlangen dem Verein zu 
Verfügung zu stellen. Genesene und Voll-Geimpfte, gemäß der Corona-Verordnung des Landes Baden-
Württemberg, am Training Teilnehmende/r (Spieler, Trainer, Betreuer) sind von dieser Testpflicht entbunden. 

 

Abläufe/Organisation vor Ort 
Ankunft und Abfahrt 
• Bei der Nutzung von Fahrgemeinschaften wird das Tragen von Mund-Nasen-Schutz empfohlen. Wenn möglich 

wird eine individuelle Anreise (zu Fuß oder Fahrrad) empfohlen. 
• Die Ankunft am Sportgelände ist so zu planen, dass keine längeren Aufenthaltszeiten entstehen. 

 

Auf dem Spielfeld 
• Das Training muss gemäß Corona-Verordnung kontaktarm stattfinden. Ein fußballtypisches Training, mit 

Trainings- und Spielformen kann durchgeführt werden. Dennoch ist auf und neben dem Platz, wo immer möglich 
(Unterbrechungen, Anstehen, etc.) auf den Mindestabstand bzw. die geltenden Hygieneregeln zu achten. 

• Auf Übungsformen mit längerem engem Kontakt (1gg1, Standard-Situationen, …) muss verzichtet 
   werden. 
• Für den Übungs- und Trainingsbetrieb ist generell ein Hygienekonzept mit Datenerhebung zur möglichen 

Kontaktnachverfolgung erforderlich. 
 

Auf dem Sportgelände 
• Nutzung und Betreten des Sportgeländes ausschließlich, wenn ein eigenes Training geplant ist. 
• Auf dem gesamten Sportgelände außerhalb der Zone 1 ist Maskenpflicht. 
• Die Nutzung von sanitären Anlagen und/oder Gastronomieangeboten nur für Personen, die die 3G  
• Regeln erfüllen. 
 
 

7. Maßnahmen für den Spielbetrieb 
 
Spielansetzungen 
• Schiedsrichter:innen können wie gewohnt angefordert werden. Bei mehreren Spielen auf einer Spielstätte  
   sollte der gastgebende Verein eine Spielverlegung beantragen, wenn es ansonsten zu Engpässen auf  
   dem Sportgelände kommt. 
• Ausreichend zeitlicher und/oder räumlicher Abstand einzuplanen, damit sich abreisende und anreisende  
   Mannschaften nicht in die Quere kommen.  
 
Anreise der Teams und Schiedsrichter:innen 
• Anreise der Teams und Schiedsrichter:innen mit mehreren Fahrzeugen wird empfohlen.  
   Fahrgemeinschaften sollten soweit möglich minimiert werden.  
• Zeitliche Entkopplung der Ankunft der beiden Teams und Schiedsrichter:innen.  
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Kabinen / Duschen / Sanitärbereich 
• Es besteht grundsätzlich 3G-Nachweis-Pflicht zur Nutzung von Innenräumen; Ausnahme Einzelnutzung  
   der Toiletten 
• Der Aufenthalt in den Kabinen ist auf ein notwendiges Minimum zu beschränken  
• Mindestabstand von 1,5 m muss eingehalten werden; dringende Empfehlung, angrenzende, freie  
   Räumlichkeiten als zusätzliche Umkleidemöglichkeiten zu nutzen, ggf. räumliche oder zeitliche  
   Aufsplittung der Kabinennutzung, z.B. Startelf – Torhüter:in – Ersatzspieler:in.  
• In den Kabinen (Umkleidebereich) ist das Tragen von medizinischen Masken vorgeschrieben 
• Mannschaftsansprachen sollten nach Möglichkeit im Freien, unter Einhaltung des Mindestabstands  
   stattfinden.  
• Kabinen sollten nach und im Idealfall während jeder Nutzung gründlich (Empfehlung mind. 10 Minuten)  
   gelüftet werden. 
• Die Kabinen sind regelmäßig zu reinigen (täglich), bei mehreren Spielen am Tag ggf. auch zwischen den  
   Nutzungen. 
 
Weg zum Spielfeld/Spieler-Tunnel 
• Die Mindestabstandsregelung auf dem Weg zum Spielfeld muss zu allen Zeitpunkten (zum Aufwärmen,  
   zum Betreten des Spielfeldes, in der Halbzeit, nach dem Spiel) angewendet werden.  
• Sofern möglich, räumliche Trennung der Wege für beide Teams.  
• Zeitliche Entzerrung der Nutzung.  
 
Spielbericht 
• Das Ausfüllen des Spielberichtes-Online vor dem Spiel inklusive der Freigabe der Aufstellungen erledigen  
   die Mannschaftsverantwortlichen nach Möglichkeit jeweils im Vorfeld bzw. auf eigenen (mobilen)  
   Geräten. Die/Der Schiedsrichter:in sollte nach Möglichkeit ebenso den Spielbericht an seinem eigenen  
   (mobilen) Gerät ausfüllen.  
• Werden vor Ort Eingabegeräte von mehreren Personen benutzt, ist sicherzustellen, dass unmittelbar  
   nach Eingabe der jeweiligen Person eine Handdesinfektion möglich ist.  
• Alle zum Spiel anwesenden Spieler:innen und Betreuer:innen sind auf dem Spielberichtsbogen  
   genauestens einzutragen, um die Anwesenheit zu dokumentieren. Die Anzahl der Betreuer:innen pro  
   Team sollte die Anzahl 5 nicht überschreiten.  
 
Aufwärmen 
• Zeitliche Anpassung an Gegebenheiten.  
• Anpassung der Vorspielphase (z.B. Aufwärmen).  
    
Ausrüstungs-Kontrolle 
• Equipment-Kontrolle im Außenbereich durch die Schiedsrichter:innen.  
• Kann der Mindestabstand nicht gewährleistet werden, Pflicht für Schiedsrichter:innen (-Assistent:innen)  
   zum Tragen einer medizinischen Maske 
 
Einlaufen der Teams 
• Zeitlich getrenntes Einlaufen bzw. kein gemeinsames Sammeln und Einlaufen.  
• Kein „Handshake“  
• Kein gemeinsames Aufstellen der Mannschaften  
• Keine Einlauf-Kinder 
• Keine Maskottchen  
• Keine Team-Fotos (Fotografen nur hinter Tor und Gegengerade)  
• Keine Eröffnungsinszenierung  
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Auswechselbänke/Technische Zone 
• Alle auf dem Spielbericht eingetragenen Betreuer:innen haben sich während des Spiels in der  
   Technischen Zone des eigenen Teams aufzuhalten. Ist bei Spielen (z.B. Kleinfeld) die Kennzeichnung  
   einer Technischen Zone nicht möglich, halten sich alle Betreuer:innen an der Seitenlinie auf, wobei    
   Heimund Gastmannschaft jeweils die gegenüberliegende Spielfeldseite benutzen sollten.  
• In allen Fällen ist auf den Mindestabstand zu achten. Ist dies nicht möglich ist, müssen medizinische  
   Masken getragen werden  
• Ggf. Stühle/Bänke als Erweiterung der Ersatzbänke (idealerweise ebenfalls überdacht) nutzen 
 
Während des Spiels 
• Auf Abklatschen, In-den-Arm-Nehmen und gemeinsames Jubeln mit Körperkontakt ist zu verzichten.  
• Rudelbildung o.ä. ist zu unterlassen 
 
Halbzeit  
• In den Halbzeit- bzw. Verlängerungspausen verbleiben nach Möglichkeit alle Spieler:innen,  
   Schiedsrichter:innen und Betreuer:innen im Freien.  
• Falls kein Verbleib im Freien möglich ist, muss auf die zeitversetzte Nutzung der Zuwege zu den Kabinen  
   geachtet werden (Mindestabstand einhalten).  
 
Nach dem Spiel  
• Beachtung der zeitversetzten Nutzung der Zuwege zu den Kabinen (falls notwendig).  
• Abreise Teams: räumliche und zeitliche Trennung der Abreise, siehe Anreise 
 
 

8. Zuschauer.innen 
 
Zusätzlich zu den allgemeinen Vorgaben gilt: 
• 2G-Plus -und Maskenpflicht soweit Abstände von 1,5 Meter nicht zuverlässig eingehalten werden können 
• Strikte Kontrolle und Einhaltung der zulässigen Zuschauerzahlen  
• Klare und strikte Trennung von Sport- und Zuschauer-Bereichen (siehe Zonierung). 
• In allen Innenbereichen (z.B. Toiletten) gilt Maskenpflicht. 
• Möglichkeiten zum Händewaschen und/oder desinfizieren sind zu stellen. 
• Generell 1,5 m Abstand zwischen Zuschauern, ansonsten Masken- und 3G-Pflicht 
    o Zugangsbereich mit Ein- und Ausgangsspuren sowie Abstandsmarkierungen 
    o Spuren zur Wegeführung auf der Sportstätte 
    o Abstandsmarkierungen auf Zuschauerplätzen 
    o Abstandsmarkierungen bei Gastronomiebetrieb 
• Unterstützende Schilder/Plakate helfen bei der dauerhaften Einhaltung der Hygieneregeln. 
• Zuschauer / Eltern über Hygienekonzept informieren und diese bitten, erst zu Spielbeginn zu erscheinen. 
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9. Linksammlung 
 
• Land Baden-Württemberg 
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/ 
• Corona-Verordnung Sport 
https://km-bw.de/CoronaVO+Sport 
• Deutscher Olympischer Sportbund (DOSB) 
https://www.dosb.de/medien-service/coronavirus/ 
• Deutsche Sportjugend (DSJ) 
https://www.dsj.de/informationen-zum-umgang-mit-demcorona-virus/  
• Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZGA) 
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/ 
• Robert-Koch-Institut (RKI) 
https://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikobewertung.html 
• Bundesregierung 
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus 
 
 

10. Trainingsbetrieb – Platzbelegung – Verantwortliche 
 
U10 
Platz 4 (Wörtelstadion) – Trainingszeiten: Mittwoch & Freitag von 17:00h – 18:30h 
Trainer/in: Frau Sabine Lier Tel.: 0151 2872 5112 
 
U11 
Platz 4 (Wörtelstadion) – Trainingszeiten: Dienstag & Donnerstag von 17:00h – 18:30h 
Trainer/in: Herr Robert Bilusic Tel.: 0176 3113 5899 
 
U12 
Platz 2 (Rasenplatz am Cuppamare) – Trainingszeiten: Dienstag & Freitag von 17:00h – 18:30h 
Trainer/in: Herr Ervin Ismailji Tel.: 0176 7210 0227 
 
U13 
Platz 1 (Kunstrasenplatz am Cuppamare) – Trainingszeiten: Dienstag & Freitag von 17:00h – 18:30h 
Trainer/in: Herr Stefan Sprecher Tel.: 0177 4300 880 
 
U14 
Platz 2 (Rasenplatz am Cuppamare) – Trainingszeiten: Mittwoch von 17:00h – 18:30h 
Trainer/in: Herr Christian Wurzer Tel.: 0176 6160 7689 
 
U15 
Platz 1 (Kunstrasenplatz am Cuppamare) – Trainingszeiten: Mittwoch von 17:00h – 18:30h 
Trainer/in: Herr Björn Schilling Tel.: 0176 3172 5695 
 
U16 
Platz 2 (Rasenplatz am Cuppamare) – Trainingszeiten: Montag & Donnerstag von 17:00h – 18:30h 
Trainer/in: Herr Günter Schillinger Tel.: 0162 837 1861 
 
U17 
Platz 1 (Kunstrasenplatz am Cuppamare) – Trainingszeiten: Montag & Donnerstag von 17:00h – 18:30h 
Trainer/in: Herr Alex Engand Tel.: 0176 4352 1163 
 
 



Bankverbindungen: Sparkasse Baden-Baden Gaggenau - BLZ: 662 500 30; Kto.-Nr. 240007104 / IBAN: DE25 6625 0030 0240 0071 04 
Volksbank Baden-Baden/Rastatt e.G. - BLZ: 662 900 00; Kto.-Nr. 10042003 / IBAN: DE80 6629 0000 0010 0420 03 

Steuer-Nummer: 39074/05190 – Registergericht: Amtsgericht Mannheim – Nummer des Vereins: VR 520165 

 
U19 
Platz 1 (Kunstrasenplatz am Cuppamare) – Trainingszeiten: Montag & Mittwoch von 19:00h – 20:30h 
Trainer/in: Herr Andi Knoke Tel.: 0176 3217 0475 
 
U23 
Platz 1 (Kunstrasenplatz am Cuppamare) – Trainingszeiten: Dienstag & Donnerstag von 19:00h – 20:30h 
Trainer/in: Herr Markus Daubner Tel.: 0172 1450 523 
 
Team1 
Platz 2 (Rasenplatz am Cuppamare) – Trainingszeiten: Dienstag & Donnerstag von 19:00h – 20:30h 
Trainer/in: Herr Lucca Strolz Tel.: 0152 5393 3870 
 
 
 
 
 
Kuppenheim, den 25.11.21 
 
 
_____________________________      ___________________________ 
Jochen Mörmann / Jugendleiter      Ralf Balzer / Sportlicher Leiter 
  
Anlagen 
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